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Öffnung der Akten betreffend die Erfassung, Beschlagnahmung und Enteignung 
jüdischer Vermögen für die wissenschaftliche Forschung 

In Deutschland, in der Schweiz oder in den USA wird zur Zeit wieder 
verstärkt über den Verbleib der jüdischen Vermögen diskutiert, die in 
der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmt und enteignet wurden. 

Die Gesetze und Verordnungen, auf die sich diese staatlichen Aktionen 
beriefen, reichen von den „Nürnberger Gesetzen vom 15. September 
1935" über die „ Verordnungen zur Zahlung einer Sühneleistung der 
deutschen Juden" und die „Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus 
dem Wirtschaftsleben vom 12. November 1938" bis zu der „Verordnung 
zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941", das die Einziehung 
des jüdischen Vermögens bei der Depo rtation in die Konzentrationslager 
vorsah. 

Beschlagnahmt wurden nicht nur Haus- und Vermögenswerte, sondern 
auch der gesamte Hausrat, persönliche Papiere, Kleidung bis hin zu 
Eheringen und privaten Erinnerungsstücken. Die Gier der national-
sozialistischen Machthaber schreckte selbst vor der Verwertung des 
Zahngoldes und der letzten Kleidung der in den Konzentrationslagern 
ermordeten Juden nicht zurück. 

Die Vermögen und die persönliche Hinterlassenschaft der Millionen in 
den Konzentrationslagern ermordeten Menschen wurden zugunsten des 
deutschen Staates beschlagnahmt und enteignet. Der nationalso-
zialistische Staat legte bereits im April 1938 mit der „Verordnung zur 
Anmeldung jüdischer Vermögen" die Grundlage für die fast vollständige 
Einziehung aller jüdischen Besitztümer. Der nationalsozialistische Staat 
führte akribisch Buch über jede Beschlagnahmung und Enteignung. 

Beispielhaft sind die in den Oberfinanzdirektionen geführten Akten über 
die Einziehung der Vermögen der zur „Evakuierung bestimmten 
Juden". Die hier angelegten Akten belegen detaillie rt  diese Ent-
eignungen und zeigen die jeweiligen Nutznießer: vom Altwarenhändler 
über die Nachbarn, die „arischen" Geschäftsleute bis hin zu den 
Reichskassen. 

Die bürokratische Vorbereitung des Holocaust bereits lange vor der 
Ermordung der Juden in den Konzentrationslagern wird in diesen Akten 
in Form von behördlichen Vordrucken, Verfügungen, Vermögenserklä-
rungen und Deklarationen der Banken über Aktiendepots deutlich. Sie 
belegen die breite Beteiligung der verschiedenen staatlichen Organisa- 
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tionen, Banken, Nachbarn, Geschäftspartner und vermeintlicher Freunde 
an der Beschlagnahmung und Enteignung der Vermögen. 

Die Akten geben Hinweise auf die intensive Beteiligung der Bevölkerung: 
von dem Hausverwalter, der erfolgreich um die „Abwanderung" einer jü-
dischen Familie bittet, um die Wohnung an eine „arische Familie" zu ver-
mieten, bis hin zu dem denunzierenden Nachbarn, der das Schlafzimmer 
der „abgewanderten" jüdischen Fami lie übernimmt. 

Der Aktenbestand über die Anmeldung und die anschließende Ein-
ziehung der jüdischen Vermögen bildet wohl die wichtigste Quelle, um 
die Vorgeschichte des Holocaust nachzuzeichnen. Er ist zum größten Teil 
erhalten und lagert weiterhin bei den Oberfinanzpräsidenten, kleinere 
Teile auch in Landes- und Stadtarchiven. 

Staatliche Akten unterliegen dem Bundes- bzw. Landesarchivgesetz, das 
eine Abgabe der Akten an die Bundes- bzw. Landesarchive vorschreibt, 
wenn die Akten nicht mehr für den laufenden Geschäftsbedarf benötigt 
werden oder die gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Die 
Oberfinanzdirektionen haben jedoch bisher nur in sehr wenigen Fällen 
ihre Aktenbestände zu diesem Themenkomplex an die zuständigen Ar-
chive abgeliefert. 

Die Aktenbestände unterliegen teilweise dem Personenschutz und dür-
fen daher erst nach einer dreißigjährigen Schutzfrist der wissen-
schaftlichen Forschung zugänglich gemacht werden. Eine vorherige 
Einsicht in die Aktenbestände ist nur mit Zustimmung aller Betroffenen 
bzw. ihrer Nachkommen möglich. Im Fall der oben genannten Akten-
bestände greift nach Auskunft der Oberfinanzdirektion zusätzlich der § 5 
Abs. 3 des Bundesarchivgesetzes, das Steuerakten erst 80 Jahre nach 
Abschluß des Verfahrens für wissenschaftliche Zwecke zugänglich 
macht. 

Die Wiedergutmachungsakten, in die die oben genannten Akten häufig 
aufgegangen sind, wurden teilweise erst in den sechziger bzw. siebziger 
Jahren abgeschlossen. Falls die gesetzlichen Sperrzeiten in dem im 
Archivgesetz festgelegten Zeitraum angewandt werden und nicht ggf. 
eine Trennung der NS-Akten von den Nachkriegsbeständen in Er-
wägung gezogen wird, würden diese eine wissenschaftliche Erforschung 
erst Mitte des nächsten Jahrhunderts ermöglichen. 

Vorbemerkung 

In der Kleinen Anfrage wird dargelegt, daß die Vermögen und die 
persönliche Hinterlassenschaft der Millionen in den Konzentra-
tionslagern ermordeten Menschen zugunsten des deutschen 
Staates beschlagnahmt und enteignet worden seien. Diese Aus-
sage erweckt den Eindruck, daß es hiermit sein Bewenden gehabt 
hatte. Nach den Alliierten Rückerstattungsgesetzen in Verbin-
dung mit dem Bundesrückerstattungsgesetz waren nach Beendi-
gung des NS-Regimes sämtliche Vermögenswerte, die sich nach 
1945 in dem Gebiet der drei westlichen Besatzungszonen be-
fanden oder dorthin verbracht worden waren, ausnahmslos an die 
früheren Eigentümer zurückzugeben. Der redliche Erwerb Dritter 

war nicht geschützt. Soweit diese Gegenstände verlorenge-
gangen, zerstört oder beschädigt waren, sahen die Rückerstat-
tungsgesetze Ansprüche auf Schadensersatz vor. Soweit Rück-
erstattungsansprüche nicht geltend gemacht werden konnten, 
weil die Verfolgten im KZ umgekommen waren oder aus anderen 
Gründen keine Rückerstattungsanmeldung vorlag, gingen die 
Rückerstattungs- und die Schadensersatzansprüche an die eigens 
für diese Zwecke gegründeten Nachfolgeorganisationen über. 

Hierdurch wurde erreicht, daß auf dem Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland vorhandenes Vermögen, das verfolgungsbe-
dingt entzogen wurde, ausnahmslos zurückgegeben oder ent-
schädigt wurde. Hinsichtlich jüdischer Vermögenswerte, die sich 
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im Gebiet der ehemaligen DDR befanden, sind nach der Vereini-
gung entsprechende Bestimmungen getroffen worden. 

1. a) Sieht die Bundesregierung ein öffentliches Interesse, die Akten, die 
die Erfassung der jüdischen Vermögen, ihre Beschlagnahmung 
und Enteignung betreffen, der wissenschaftlichen Forschung zu-
gänglich zu machen? 

Raub und Enteignung jüdischen Vermögens ist als geschichtliche 
Tatsache seit Jahrzehnten erforscht und wissenschaftlich doku-
mentiert worden. Der Bundesregierung ist bekannt, daß ein wis-
senschaftliches Interesse besteht, noch nicht vollständig zugäng-
liche Unterlagen über die Enteignung jüdischen Vermögens zu 
nutzen. 

b) Wie beurteilt die Bundesregierung die diesbezügliche Rechts-
lage? 

Die Vorschriften des geltenden Rechts sind das Ergebnis einer 
sorgfältigen Abwägung zwischen Persönlichkeitsrecht und Wis-
senschaftsfreiheit. Solange Behörden Unterlagen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben benötigen, entscheiden sie über die 
Freigabe für wissenschaftliche Zwecke nach den geltenden 
Gesetzen. Die Unterlagen des Bundesarchivs über die Erfassung, 
Beschlagnahme und Verwertung jüdischen Vermögens sind der 
wissenschaftlichen Forschung zugänglich. Dies gilt grundsätzlich 
auch für personenbezogene Unterlagen nach § 5 Abs. 2 Bundes-
archivgesetz, da für wissenschaftliche Zwecke eine Fristverkür-
zung auch ohne Zustimmung der Betroffenen zulässig ist. Die 
nicht verkürzbare F rist nach § 5 Abs. 3 Bundesarchivgesetz, u. a. 
für Steuerakten, ist zum Schutz der Betroffenen bei den parla-
mentarischen Beratungen des Gesetzes auf 80 Jahre festgelegt 
worden. 

2. Teilt die Bundesregierung unsere Auffassung, daß eine baldige Öff-
nung der Archivbestände, die die Erfassung, Beschlagnahmung und 
Enteignung der jüdischen Vermögen betreffen, angesichts der 
öffentlichen Diskussion in den anderen europäischen Ländern sowie 
in Israel und in den USA erforderlich ist? 

Nein. Zur Begründung wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
Im übrigen erstrecken sich die öffentlichen Diskussionen im Aus-
land nicht auf die unzutreffende Vermutung, daß Unterlagen über 
Raub und Enteignung jüdischen Vermögens in der Zeit des 
Nationalsozialismus in Deutschland nicht zugänglich seien. 

3. Welche gesetzlichen Grundlagen müssen nach Meinung der Bun-
desregierung geändert werden, um eine umfassende wissen-
schaftliche Erforschung der Erfassung, Beschlagnahmung und Ent-
eignung der jüdischen Vermögen während der Zeit des National-
sozialismus zu ermöglichen? 

Keine. 
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4. Plant die Bundesregierung eine Initiative zu entsprechenden gesetz-
lichen Änderungen? 

Nein. 

5. Wird die Bundesregierung Maßnahmen ergreifen, damit die Akten-
bestände in den Oberfinanzdirektionen entsprechend dem Bundes-
archivgesetz an die zuständigen Bundes- und Landesarchive abge-
liefert werden? 

Das Bundesarchivgesetz enthält keine F rist für die Abgabe nicht 
mehr benötigter Unterlagen, weil in den verschiedenen Behörden 

die Bearbeitungszeit stark diffe riert, in der die Unterlagen für die 
Erfüllung amtlicher Aufgaben gebraucht werden. Bereits in der 
Vergangenheit hat das Bundesministerium der Finanzen For-
schungsaufträge unterstützt, die sich auf eine wissenschaftliche 
Darstellung der NS-Verfolgungsmaßnahmen und die Wiedergut-
machungsleistungen bezogen. Dabei mußte jedoch darauf hinge-
wiesen werden, daß personenbezogene Daten nur nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Datenschutzgesetze weitergegeben wer-
den konnten. Bei diesen Daten handelt es sich insbesondere um 
Unterlagen über die Bewertung einzelner Vermögenswerte oder 
Kunstgegenstände der Verfolgten, Erklärungen der Antragsteller 

zu ihren Familien- und Erbverhältnissen und die Höhe der den 
einzelnen Antragstellern zugeflossenen Wiedergutmachungslei-

stungen. 


